
Auszug aus § 2 der Satzung von HELPING HANDS e. V. 
(eingetragen beim Amtsgericht Hanau, VR 3782) 
 
HELPING HANDS hat, auf der Glaubensgrundlage der Evangelischen Allianz, den 
Zweck, 

a) die verschiedenen kirchlichen Unterstützungsprogramme für 
Katastrophenhilfe und soziale Veränderung zu koordinieren, 

b) Katastrophenopfern rasch und unbürokratisch zu helfen, 
c) Kurzzeit- und Sozialhilfe für Menschen in besonderer Not zu gewähren, 

so dass ihnen ein selbständiges und selbstverantwortliches Handeln 
ermöglicht wird, 

d) durch den Kinderfonds die Ausbildung von Kindern in besonderer Not 
zu ermöglichen, 

e) bei der Organisation und Entwicklung von Hilfsprogrammen praktisch 
zu helfen, 

f) Möglichkeiten im sozial-diakonischen Bereich aufzuzeigen sowie dafür 
Rundbriefe zu versenden und Konferenzen durchzuführen, 

g) die Verbindung zu anderen nationalen und internationalen Kirchen und 
Werken sowie zu Nazarene Compassionate Ministries Inc. und der 
Internationalen Kirche des Nazareners zu halten und von dort 
finanzielle, materielle und personelle Hilfen zu erhalten, weiterzuleiten 
und über ihre Verwendung zu berichten, 

h) finanzielle, materielle, sowie ideelle und personelle Hilfe von 
nichtkirchlichen Quellen für Helping Hands zu erschließen, 

i) christliche Tagesstätten, Schulen, Altenheime, Waisenhäuser, 
Krankenhäuser und ähnliche Institutionen (helfen) einzurichten und zu 
unterstützen, 

j) Schulungsprogramme und -zentren (helfen) einzurichten und zu 
betreuen, wo es besonders nötig ist, wie z.B. Gesundheitspflege, 
Management für Kleinunternehmen und anderes, 

k) finanzielle und andere Mittel für diese Projekte zu werben und zu 
verwalten, unabhängig davon, ob die Projekte in Deutschland oder 
außerhalb davon durchgeführt werden, 

l) alles auszuführen, was nötig oder wünschenswert ist, um diese Ziele zu 
erreichen. 

 
In diesem Sinne ist der Verein selbstlos tätig; er verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
"steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 


